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o. Univ.-Prof. Dr. Christian Nowotny  

c/o Institut für Unternehmensrecht 
Wirtschaftsuniversität Wien  
Althanstraße 39-45  
1090 Wien 

 

 

 
An das 
Bundesministerium für Justiz 
z. Hd. Herrn Dr. Matthias Potyka 
 
 
 
 

Wien, am 16. Februar 2011  
 

 

Betrifft: Entwurf für ein Umgründungs- Vereinfachungsgesetz 

 

 

Sehr geehrter Herr Doktor Potyka, 

 

zu dem mir übermittelten, sehr sorgfältig ausgearbeiteten Entwurf 

habe ich nur folgende Anmerkungen: 

 

• In § 13 Abs 5 AktG sollte nicht die sonst in Gesetzen kaum 

anzutreffende Bezeichnung „Homepage“ verwendet werden, 

sondern „Internetseite der Gesellschaft“. 

• Zu Zwischenbilanz nach § 221a Abs 3 und 4 AktG: Nach 

meiner Auffassung würde es die Richtlinie auch erlauben, 

dass mit Zustimmung sämtlicher Gesellschafter auf eine 

Zwischenbilanz verzichtet werden kann, da diese nur den 

Zweck hat, die Gesellschafter zu informieren. Diese 
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Verzichtsmöglichkeit ist dann auch für die entsprechenden 

Bestimmungen im SpaltG und UmbG übernehmbar. 

 

• Zu § 232 Abs 1 AktG: Die Bestimmung sollte auf indirekt 

gehaltene 100 %ige Tochtergesellschaften ausgeweitet werden. 

Sie könnte dann wie folgt lauten:  

 

„Befinden sich alle Aktien einer übertragenden Hand direkt 

oder indirekt in der Hand der übernehmenden Gesellschaft, 

so sind die Angaben …“ 

 

Dies wäre dann auch in § 17 Abs 1 Z 7 SpaltG idF des 

Entwurfes zu berücksichtigen. 

• In § 232 Abs 1a AktG wird für die Wahrung der Frist auf den 

Tag abgestellt, an dem die Eintragung der Verschmelzung 

gemäß § 225a erfolgt. Der Zeitpunkt ist freilich völlig ungewiss 

und kann daher für die Berechnung einer Frist schwerlich 

herangezogen werden. Deswegen könnte auf die Anmeldung 

der Verschmelzung beim Firmenbuch der übertragenden 

Gesellschaft gemäß § 225 AktG abgestellt werden. 

• In § 232 Abs 3 AktG wird auf eine „schriftliche oder 

mündliche“ Berichterstattung gegenüber dem Aufsichtsrat 

abgestellt. Ich empfehle den Einschub zu streichen, da dann 

jede Form der Berichterstattung (etwa auch eine gemischte) in 

Betracht kommt. Dies gilt dann auch für § 16a Abs 2 SpaltG. 

• Unverändert soll gemäß § 227 Abs 1 AktG und § 15 Abs 2 

SpaltG gelten, wonach zu Gunsten von Gläubigern der 

beteiligten Gesellschaften nur dann Sicherheit zu leisten ist, 

soweit diese nicht Befriedigung verlangen können. Meines 

Erachtens ist dies nicht sachgerecht, wenn man entsprechend 

der hL diese Bestimmung auf alle bereits fälligen Forderungen 
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ausdehnt (so etwa Kalss, Verschmelzung/Spaltung/Um-

wandlung2 § 226 Rz 14). Denn diese Gläubiger sind genauso 

gefährdet wie die Gläubiger noch nicht fälliger Forderungen, 

da es uU lange Zeit dauern kann, bis ein vollstreckbarer 

Exekutionstitel vorliegt. Sachgerecht wäre es daher nur solche 

Gläubiger vom Sicherstellungsanspruch auszuschließen, die 

bereits über einen vollstreckbaren Titel verfügen. 

 

 

Gerne stehe ich für Rückfragen zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Ch. Nowotny 
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